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Das Land stellt das lehrende Personal und bestimmt die unterrichtlichen Voraussetzungen, der
Schulträger (Stadt/Bistum/etc.) ist für die Gebäude und die Sachmittelausstattung (dazu
gehören auch Schulkonten) zuständig. Da die Schule eine nicht-rechtsfähige Anstalt
öffentlichen Rechts ist, muss immer irgendwer für die Schule Verträge unterschreiben und das
ist in der Regel der Schulträger. Der delegiert das aber normalerweise an den Schulleiter (weil
die im Schulverwaltungsamt (NRW) auch keinen Bock haben jeden Kaufvertrag für Bleistifte
zugeschickt zu bekommen um ihn zu unterschreiben). Der kann das auch weiter delegieren,
z.B. für die Klassenfahrt, wie es hier anscheinend geschehen ist: Also MrsPace unterschreibt
den Vertrag für den Schulträger und der ist damit dann auch für sämtliche finanziellen Folgen
verantwortlich, wie z.B. die Rückzahlung solcher Gelder.
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